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Landratsamt Heilbronn


	Landratsamt Heilbronn 74064 Heilbronn

An die 
Jägerinnen und Jäger 
im Landkreis Heilbronn

	



Telefon
Fax
E-Mail

Zimmer
Ihr Zeichen
Unser Zeichen
Datum
	Straßen und Verkehr
Straßenverkehrsbehörde

Frau Winkler 
07131 994–249
07131 994–83249
Manuela.Winkler
@Landratsamt-Heilbronn.de
E 607
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Verkehrsrechtliche Anordnung für Drück – bzw. Treibjagden

	Lerchenstraße 40
	Kreissparkasse Heilbronn
	Mo-Fr 8.00 – 12.00 Uhr

	Telefon 07131 994-0
	(BLZ 620 500 00) Konto Nr. 725
	Mi 13.30 – 18.00 Uhr

	Telefax 07131 994-190
	IBAN: DE80 6205 0000 0000 0007 25
	Buslinien 10 + 11 Mönchseestraße

	www.landkreis-heilbronn.de
	Swift-Bic.: HEIS DE 66 XXX
	S4 Friedensplatz




Sehr geehrte Damen und Herren,

in der im Schreiben vom 11.09.2014 erwähnten Dienstbesprechung beim Regierungspräsidium Stuttgart wurde nun eine einheitliche Verfahrensweise für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen anlässlich der Durchführung von Treib – bzw. Drückjagden festgelegt.

Demnach handelt es sich bei einer Jagd, die im öffentlichen Interesse liegt (z.B. zur Reduzierung des Schwarzwildbestandes) nicht um eine Veranstaltung im Sinne von § 29 StVO. Die im letzten Schreiben aufgeführten Nachweise und Bescheinigungen müssen daher nicht vorgelegt werden. 

Um Ihnen und uns die Bearbeitung zu erleichtern, bitten wir nachfolgende Hinweise zu beachten.

· [bookmark: _GoBack]Stellen Sie, den Antrag (Muster beigefügt) auf die verkehrsrechtliche Anordnung frühzeitig, möglichst 4 Wochen vor der geplanten Jagd, da wir verpflichtet sind gegebenenfalls andere Landkreise, die Polizei und das Regierungspräsidium Stuttgart anzuhören.
· Fügen Sie Ihrem Antrag bitte Planunterlagen bei, aus denen wir die betroffenen Straßenabschnitte und Standorte der beantragten Beschilderung ersehen können.
· Die verkehrsrechtliche Anordnung ergeht immer an den zuständigen Straßenbaulastträger (Straßenmeisterei oder Gemeinde), der für die Umsetzung verantwortlich ist und die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung trägt.
· Sie erhalten eine Mehrfertigung dieser Anordnung und müssen sich rechtzeitig vor der Jagd mit dem genannten Ansprechpartner wegen der Beschilderung in Verbindung setzen.
· Bringen Sie keine Beschilderung ohne Rücksprache mit der Straßenmeisterei an!
· Beschilderung und Anordnung erfolgen wegen des öffentlichen Interesses kostenfrei.
· Um Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, bitten wir die Jäger, die Termine der Jagden zu koordinieren.
· Wir weisen jetzt schon darauf hin, dass bei akuten Winterdiensteinsätzen oder anderen Einsätzen der Straßenmeisterei, die im öffentlichen Interesse liegen, eine Terminverschiebung unumgänglich wird. In diesem Fall wird die Straßenmeisterei mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Freundliche Grüße
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